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Information zu Tagesordnungspunkt 8 der 

Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics SE 

am 17. Mai 2023 

 

Vergütungssystem 2023 für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats 

1. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und 
entsprechende Satzungsänderung 

Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II) neu gefassten § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten 
Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder der LPKF Laser & Electronics SE (damals die LPKF Laser 
& Electronics Aktiengesellschaft) wurde zuletzt durch die ordentliche 
Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 angepasst und ist in § 18 der Satzung der 
Gesellschaft geregelt. Danach erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben 
einem Auslagenersatz eine reine Festvergütung (feste Grundvergütung plus 
zusätzliche Vergütung für einen Ausschussvorsitz). Die feste Grundvergütung 
des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds wurde zuletzt durch die Hauptversammlung 
vom 2. Juni 2016 von EUR 40.000 auf EUR 32.000 p.a. herabgesetzt und ist 
seitdem unverändert. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten und der 
Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der festen jährlichen Grundvergütung. 
Darüber hinaus erhält der Vorsitzende eines Ausschusses des Aufsichtsrats eine 
zusätzliche Vergütung in Höhe von EUR 5.000 p.a. (Prüfungsausschuss) bzw. 
EUR 3.500 p.a. (Nominierungsausschuss sowie Vergütungs- und ESG-
Ausschuss).  
 
Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die 
Höhe der Aufsichtsratsvergütung wurde mit Unterstützung eines externen, 
unabhängigen Experten hinsichtlich der Marktüblichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit überprüft. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse sind 
Vorstand und Aufsichtsrat zu dem Schluss gekommen, dass eine Anpassung 
notwendig ist, um die Angemessenheit und Wettbewerbsfähigkeit der 
Aufsichtsratsvergütung sicherzustellen. Eine wettbewerbsfähige 
Aufsichtsratsvergütung ist essentiell, um die bestmöglich qualifizierten 
Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu gewinnen 
und trägt somit zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft 
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bei. Daher werden die folgenden Änderungen an dem aktuellen 
Vergütungssystem des Aufsichtsrats vorgeschlagen:  
 

 Die seit 2016 unveränderte feste Grundvergütung soll von EUR 32.000 p.a. auf 

EUR 35.000 p.a. angehoben werden. 

 

 Der zusätzliche Zeitaufwand für eine Ausschussmitgliedschaft soll angemessen 

berücksichtigt werden, sowohl für den Vorsitz als auch für die Mitglieder eines 

Ausschusses, die aktuell keine zusätzliche Vergütung für ihre 

Ausschussmitgliedschaft erhalten. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 

sollen zukünftig eine zusätzliche Vergütung in Höhe von EUR 7.500 p.a. und 

Mitglieder anderer Ausschüsse, d.h. derzeit des Nominierungsausschusses 

sowie des Vergütungs- und ESG-Ausschusses, eine zusätzliche Vergütung von 

EUR 5.000 p.a. erhalten. Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses soll 

jeweils den doppelten Betrag der zusätzlichen Vergütung erhalten. 

 

 Darüber hinaus sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Teilnahme – 

gleich ob persönlich, telefonisch oder virtuell – an einer Sitzung des 

Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld von EUR 1.000 und an einer Sitzung seiner 

Ausschüsse ein Sitzungsgeld von EUR 500 erhalten. Für mehrere Sitzungen, 

die an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 
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Das vorgeschlagene Vergütungssystem des Aufsichtsrats entspricht den 
Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) in seiner Fassung vom 28. April 2022. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
a) § 18 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 18 Vergütung des Aufsichtsrats 
 
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung in Höhe von EUR 
35.000,00 p.a. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten und 
der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der festen Grundvergütung. 
Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche Vergütung in 
Höhe von EUR 7.500,00 p.a. und Mitglieder anderer Ausschüsse erhalten 
jeweils eine zusätzliche Vergütung in Höhe von EUR 5.000,00 p.a. Der 
Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses erhält jeweils den doppelten Betrag 
der zusätzlichen Vergütung. 

 
(2) Mitglieder des Aufsichtsrats, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen 

Geschäftsjahres angehört oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz 
im Aufsichtsrat geführt oder den Vorsitz oder eine Mitgliedschaft in einem 
Ausschuss innegehabt haben, erhalten die Vergütung gemäß Absatz 1 in 
Höhe eines Zwölftels für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit. 

 
(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Teilnahme 

– gleich ob persönlich, telefonisch oder virtuell – an einer Sitzung des 
Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00 und an einer Sitzung seiner 
Ausschüsse ein Sitzungsgeld von EUR 500,00. Für mehrere Sitzungen, die 
an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 
(4) Die Vergütung nach den Absätzen 1 und 2 ist in zwei gleichen Teilbeträgen 

nach Ablauf von sechs Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres sowie 
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nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen. Die Vergütung nach Absatz 3 ist 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen. 

 
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie 

Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden 
Umsatzsteuer. Zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats kann eine 
Haftpflichtversicherung zur Absicherung der Risiken aus der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben als Aufsichtsrat (Directors und Officers Liability Insurance - D 
& O-Versicherung) mit einer Gesamtprämie von bis zu EUR 30.000,00 
abgeschlossen werden.“ 

 
b) Die vorstehende Regelung für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist 

mit Wirksamwerden der Satzungsänderung erstmals ab dem 18. Mai 2023 
anwendbar.  

 
c) Das der gemäß lit. a) festgelegten Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

zugrunde liegende und nachfolgend dargestellte Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder wird beschlossen. 

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der LPKF Laser & 
Electronics SE 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird bei der LPKF Laser & 
Electronics SE in § 18 der Satzung festgelegt. Die Vergütung sowie das 
Vergütungssystem für den Aufsichtsrat werden regelmäßig überprüft. 
Maßgeblich sind dabei insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme und die 
Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die von anderen, 
vergleichbaren Gesellschaften gewährten Aufsichtsratsvergütungen. Durch eine 
angemessene und wettbewerbsfähige Aufsichtsratsvergütung soll sichergestellt 
werden, dass die Gesellschaft in der Lage ist, bestmöglich qualifizierte 
Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu gewinnen. 
 
Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 
Mitglieder des Aufsichtsrats Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm 
obliegende Beratung und Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands 
einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz aller Auslagen und 
der etwaig auf die Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer 
jeweils eine feste jährliche Vergütung. Eine variable Vergütung sowie finanzielle 
oder nichtfinanzielle Leistungskriterien sind nicht vorgesehen. Damit wird der 
unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats, die nicht auf 
den kurzfristigen Unternehmenserfolg, sondern auf die langfristige Entwicklung 
der Gesellschaft ausgerichtet ist, Rechnung getragen. 
 
Die jeweilige Höhe der festen Grundvergütung berücksichtigt die konkrete 
Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird der 
höhere zeitliche Arbeitsaufwand für den Aufsichtsratsvorsitz und den 
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stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz durch eine höhere Grundvergütung 
angemessen berücksichtigt. 
 
Daneben wird auch der höhere zeitliche Aufwand für die Mitgliedschaft in den 
Ausschüssen des Aufsichtsrats durch eine zusätzliche Vergütung angemessen 
berücksichtigt. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält aufgrund des höheren 
Arbeitsaufwands sowie der zusätzlichen Verantwortung eine höhere zusätzliche 
Vergütung. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung des 
Aufsichtsrats bzw. seiner Ausschüsse – gleich ob persönlich, telefonisch oder 
virtuell – ein Sitzungsgeld. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, 
wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 
 

 
 
Die feste Grundvergütung sowie die Ausschussvergütung ist jeweils in zwei 
gleichen Teilbeträgen nach Ablauf von sechs Monaten nach Beginn des 
Geschäftsjahres sowie nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen. Das 
Sitzungsgeld wird nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt. Mitglieder des 
Aufsichtsrats, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 
angehört oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat 
geführt oder den Vorsitz oder eine Mitgliedschaft in einem Ausschuss innegehabt 
haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig, und zwar in Höhe eines Zwölftels für 
jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit. 
 
Sofern Vorstand und Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf bei der Vergütung 
bzw. dem Vergütungssystem sehen, werden sie der Hauptversammlung einen 
entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten; jedenfalls wird der 
Hauptversammlung spätestens alle vier Jahre ein Beschlussvorschlag über die 
Vergütung einschließlich des zugrundeliegenden Vergütungssystems 
unterbreitet. Die vorstehende Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wurde 
von Vorstand und Aufsichtsrat eingehend beraten. 
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Die für die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geltenden 
Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung des 
Vergütungssystems beachtet. 
 


